
 

 

 

Radfahrerverein 06  

Niederstotzingen e.V. 
 

 

 

Radsport aus Leidenschaft! 
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Am 27. Februar 1906 gegründet, um die praktische Verwendung des 

Fahrrades zu zeigen und gesellige Unterhaltung zu pflegen, 

entwickelte sich unser Verein im Laufe der Jahrzehnte zu einem 

sportlich höchst erfolgreichen Verein.   

Heute deckt der RV06 die interessantesten Bereiche des Radsports ab 

und bietet seinen Mitgliedern ein vielfältiges Angebot: 

 

Einrad – Sportart für Jung und Junggebliebene  

   

 

 

 

 

 

 

Mountainbike – sportlich ambitioniert unterwegs 

 

 

Breitensport – Aktivitäten für die ganze Familie 

 

Erfolge der 

Vereinsgeschichte u.a. 

 

1986                         

Claudia Bee gewinnt die 

Europameisterschaft im 

Kunstradfahren 

 

1993                      

Andreas Mack wird  

Vize-Europameister im 

Kunstradfahren 

 

1998                      

Johannes Schwartz gewinnt die 

Junioren-Weltmeisterschaft  

im Mountainbike 
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Radball – erfolgreiche Jugendarbeit, tolle Spitzenleistungen 

z. B. Schüler A - Nils Guse und Jonathan Hartmann 

  

 

z. B. Junioren - Anselm Hartmann und Silas Guse 

 

 

z. B. Juniorenoberliga - Andy Miller und Hannes Wetzler 

 

 

Erfolge im Radball 

u.a. 

Schüler / Jugend              

Baden-Württembergische 

Meisterschaften                  

2008, 2009, 2010, 2011 und 

2013 

Deutscher Vizemeister 2012 

Kadermannschaften im WRSV 

Leistungsmedaillen der Stadt 

Niederstotzingen 

 

 

 

 

 

 



Seite | 4  

Sponsor Pakete 

Paket Bronze 

Firmenname und Verlinkung auf der RV06-Homepage   

Nennung in der Sponsorentafel in der Vereinszeitschrift 

Werbung in Vereinszeitschrift ½ Seite DIN A 5  

2 Werbeaufkleber 25 cm x 125 cm auf Bande 

 

Pauschalpreis pro Jahr 125,00 € 

+ einmalige Herstellkosten 50,00 € 

 

Paket Silber 

Firmenname und Verlinkung auf der RV06-Homepage 

Nennung in der Sponsorentafel in der Vereinszeitschrift 

Werbung in Vereinszeitschrift 1 Seite DIN A 5  

4 Werbeaufkleber 25 cm x 125 cm auf Bande 

Werbung im Programmheft ½ Seite DIN A 5  

Auslegung von Werbematerialien an Spieltagen 

 

Pauschalpreis pro Jahr 250,00 € 

+ einmalige Herstellkosten 100,00 €  

 

Paket Gold 

Firmenname und Verlinkung auf der RV06-Homepage 

Nennung in der Sponsorentafel in der Vereinszeitschrift 

Werbung in Vereinszeitschrift 1 Seite DIN A 5  

8 Werbeaufkleber 25 cm x 125 cm auf Bande 

Werbung in Programmheft 1 Seite DIN A 5  

Auslegung von Werbematerialien an Spieltagen 

Konkurrenzausschluss 

Trikot-Werbung aller Mannschaften 

 

Pauschalpreis pro Jahr 500,00 € 

+ einmalige Herstellkosten 200,00 € 

 

Paket Individuell 

Leistungen selber zusammenstellen bzw.                                                       

ein ausgewähltes Paket nach Belieben ergänzen 

Pauschalpreis nach Vereinbarung 

Kontakt 

Geschäftsstelle:                    

RV06 Niederstotzingen e.V. 

Michael Guse                           

Wasserhauweg 5                       

89168 Niederstotzingen        

Tel. 07325-922711 

info@rv-niederstotzingen.de 

www.rv-niederstotzingen.de 

 

 

 



Seite 1 von 3 

SPONSORINGVERTRAG 
 

Zwischen 
 

dem RV06 Niederstotzingen e.V., dieser vertreten durch den Vorstand 
…………………………………………………………………………….................................... 

-nachfolgend Verein genannt- 
 

 
und 

 
Firma………………………………………………………… 

 
 

vertreten durch……………………………………………….. 
 
 

Anschrift……………………………………………………... 
-nachfolgend Sponsor genannt- 

 
 
Vorbemerkung:  
Der Sponsor ist im Interesse einer Förderung der Jugendarbeit bereit, den Verein zu 
unterstützen.  
Zur Förderung der gegenseitigen Interessen schließen die Parteien diese Vereinbarung 
mit dem nachfolgenden Inhalt:  
 
 
 
§ 1 Pflichten des Vereins:  
 

1. Der Verein erbringt für den Sponsor, gemäß dem entsprechend ausgewählten 
Sponsorenpaket wie im § 2 Ziffer 1 dieses Vertrages aufgeführt, die vereinbarten 
Leistungen.  

 
2. Beschriftung und sonstige Gestaltung der Werbung in der Vereinszeitschrift und 

auf der Bande erfolgen nach Entwürfen des Sponsors und haben sich 
ausschließlich auf den Sponsor, die Darstellung des Logos des Sponsors oder 
auf Produkte des Sponsors zu beziehen.  . 

3. Der Verein ist nicht verpflichtet, gegen die Grundsätze der guten Sitten 
verstoßende Werbemaßnahmen, sowie solche, die mit den Verbandsvorschriften 
im Übrigen nicht vereinbar wären oder gegen behördliche Auflagen bzw. 
gesetzliche Bestimmungen verstoßen, zuzulassen. 
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§ 2 Pflichten des Sponsors:  
 

1. Der Sponsor entrichtet an den Verein folgende Kosten (bitte ankreuzen):   
 

Gold     500,- €/Jahr – Herstellkosten 200,- € 
beinhaltet folgende Leistungen: 

 Firmenname und Verlinkung auf der RV06-Homepage 
 Nennung in der Sponsorentafel in der Vereinszeitschrift 
 Werbung in Vereinszeitschrift 1 Seite DIN A 5  
 8 Werbeaufkleber 25 cm x 125 cm auf Bande 
 Werbung in Programmheft 1 Seite DIN A 5  
 Auslegung von Werbematerialien an Spieltagen  
 Konkurrenzauschluss 
 Trikot-Werbung aller Mannschaften 

 
Silber   250,- €/Jahr – Herstellkosten 100,- € 
beinhaltet folgende Leistungen: 

 Firmenname und Verlinkung auf der RV06-Homepage 
 Nennung in der Sponsorentafel in der Vereinszeitschrift 
 Werbung in Vereinszeitschrift 1 Seite DIN A 5  
 4 Werbeaufkleber 25 cm x 125 cm auf Bande 
 Werbung im Programmheft 1/2 Seite DIN A 5 
 Auslegung von Werbematerialien an Spieltagen  

 
Bronze 125,- €/Jahr – Herstellkosten 50,- € 
beinhaltet folgende Leistungen: 

 Firmenname und Verlinkung auf der RV06-Homepage 
 Nennung in der Sponsorentafel in der Vereinszeitschrift 
 Werbung in Vereinszeitschrift ½ Seite DIN A 5  
 2 Werbeaufkleber 25 cm x 125 cm auf Bande 

 
2. Die einmaligen Herstellkosten werden vom Sponsor übernommen. Der Sponsor 

wird reproduktionsfähige Entwürfe rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

3. Für den Zustand der Werbeaufkleber ist der Sponsor verantwortlich. Sollten diese 
verschlissen sein, so hat der Sponsor für Ersatz zu sorgen. 
  
Das in § 2 Ziffer 1 genannte Entgelt/ Vergütung ist nach Rechnungsstellung durch 
den Verein von dem Sponsor auf das Konto des Vereins bei der Volksbank 
Brenztal IBAN: DE49 6006 9527 0061 3730 01, BIC: GENODES1RNS zu 
entrichten. 

 
 
§ 3 Vertragsdauer und Kündigung 
 

1. Der Vertrag beginnt nach Unterschrift des Sponsors und hat eine Laufzeit von   
12 Monaten. Er verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn nicht bis 
spätestens 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.   
Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

 
2. Der Vertrag kann von beiden Seiten aus wichtigem Grund vorzeitig und fristlos 

gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn einer der 
Vertragspartner trotz Aufforderung wiederholt die vereinbarten Leistungen nicht 
erbracht hat, oder schwerer Schaden durch vertragswidriges Verhalten droht. 

 
 

McMig
Textfeld
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§ 4 Haftungsauschluss 
 

1. Die Organisation und Durchführung des Übungs- und Spielbetriebes sowie von 
Veranstaltungen obliegt allein dem Verein. Der Verein stellt den Sponsor von der 
Haftung für Schäden, die aus der Tätigkeit des Vereins resultieren gegenüber 
Dritten frei. Werbemittel sind vom Verein so anzubringen, dass Gefahren 
ausgeschlossen sind. 

 
2. Der Verein haftet dem Sponsor nicht für den Eintritt des durch den Sponsor 

bezweckten Erfolges der Werbung. 
 

3. Nimmt der Sponsor die Leistungen gemäß §1 Absatz 1 für die vertragsgemäße 
Werbemaßnahme nicht in Anspruch, ist der Verein gleichwohl berechtigt, die 
vereinbarte Vergütung ungeschmälert zu verlangen. Die Nichtinanspruchnahme 
der Werbemaßnahme vermindert die zu zahlende Vergütung des Sponsors nicht. 

 
4. Schadensersatzansprüche des Sponsors gegen den Verein wegen nicht 

erbrachter Leistung können nicht geltend gemacht werden. Sollte eine der 
vereinbarten Werbeleistungen nicht erbracht werden können, so verpflichtet sich 
der Verein, für die bereits durch den Sponsor geleistete Zahlung eine andere 
geeignete Werbeleistung in Absprache mit dem Sponsor zu erbringen. 

 
 
§ 5 Salvatorische Klausel 
 
Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages 
berührt nicht die Wirksamkeit des Gesamtvertrages. Sollte eine Bestimmung unwirksam 
oder undurchführbar sein, so ist sie durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck 
der ursprünglichen Regelung entspricht. 
 
 
§ 6 Sonstiges 
 
 

1. Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

 
 
Niederstotzingen, den ………………….. 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
 
RV06 Niederstotzingen e.V.     Firma 




